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Beilage B:  Gesuch um Entrichtung des Pauschalbeitrages an die Unterhaltskosten

	ZS-Region:


	     
     
     
     

	Gemeinde:
	     

	Gemeinde-Nr.:
	     

	Gesuchsdatum der Gemeinde:
	     

	Anlagetyp
	Adresse
	Koordinaten
	NBB oder RBB
	Beitragsstufe
	Betrag

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Der Eigentümer der Schutzanlage bestätigt, dass der periodische Unterhalt für diese Schutzanlagen gemäss den einschlägigen Technischen Weisungen für den Unterhalt von Schutzanlagen des Zivilschutzes (für NBB oder RBB) durchgeführt wird.

Stempel und Unterschrift:


	
	
	

	Kanton:
	     
	

	Gesuchsdatum des Kantons:
	     

 FILLIN  \* MERGEFORMAT 
	Gültig für ein Jahr:      

	Die für den Zivilschutz zuständige Stelle des Kantons bestätigt, dass sie die periodische 
Anlagekontrolle PAK durchführt oder durch Dritte durchführen lässt und die daraus entstehenden Aufgaben und angetroffenen Lücken und Mängel fortlaufend behebt (oder beheben lässt).

Sie beantragt beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz den Pauschalbeitrag für den Unterhalt der oben aufgeführten Schutzanlagen zu bewilligen:

Stempel und Unterschrift:



	
	
	

	Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS):

	Bereich Schutzinfrastruktur
	
	Tot. Betrag

	Stempel und Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 
   Genehmigt

 FORMCHECKBOX 
   Nicht genehmigt


	

	Grund bei Nichtgenehmigung:


	


Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann gemäss Artikel 31ff des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
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